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Beurteilung der Schülerinnen und Schüler im Bereich der Sonderschulung;  

Vernehmlassung 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Im Bereich der Sonderpädagogik sind bezüglich der Beurteilung der Schülerinnen und Schü-

ler noch verschiedene Fragen offen: Wird auch an der Sonderschule Uri ein Zeugnis abge-

geben? Welche Beurteilungsinstrumente sollen wann eingesetzt werden? Wie wird die integ-

rative Sonderschulung (IS) im Zeugnis vermerkt?  

 

Die Bildungs- und Kulturdirektion hat im September 2012 eine Projektgruppe eingesetzt, die 

die offenen Fragen bearbeitete und konkrete Lösungsvorschläge auszuarbeiten hatte.  

 

Anlässlich eines kantonalen Sperrnachmittages am 30. Oktober 2013 wurde bei den Klas-

senlehrpersonen und SHP-Lehrpersonen, die IS-Schülerinnen und –schüler unterrichten, die 

Meinung zu den Vorschlägen eingeholt. Die Ergebnisse wurden in der Weiterarbeit berück-

sichtigt. 

 

Der Erziehungsrat hat anlässlich seiner Sitzung vom 15. Januar 2014 den beiliegenden Be-

richt für eine Vernehmlassung frei gegeben. Die Vernehmlassung dauert bis zum 15. März 

2014. 

 

Am Mittwoch, 5. Februar 2014 findet um 19.30 Uhr im Pfarreizentrum Erstfeld eine Informa-

tions- und Diskussionsveranstaltung statt.  

 

Sie erleichtern uns die Antwort, wenn Sie sich bei der Beantwortung an den nachstehenden 

Frageraster (siehe dazu auch Formular auf dem Internet) halten: 
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Allgemeine Bemerkungen 

 

Fragen: 

 

1. Sind Sie damit einverstanden, dass auch an der Sonderschule Uri ein Zeugnis abgege-

ben wird? Haben Sie Bemerkungen zum Entwurf des Zeugnisses? 

2. Sind Sie damit einverstanden, dass im Falle einer geistigen oder mehrfachen Behinde-

rung nebst den Fächern die Lebensbereiche gemäss ICF im Zeugnis beurteilt werden? 

3. Sind Sie damit einverstanden, dass im Falle einer Verhaltensbehinderung auf die Beur-

teilung der Sozial- und Selbstkompetenz im Zeugnis verzichtet wird und anstelle dessen 

die Beurteilung in einem Lernbericht erfolgt? 

4. Sind Sie damit einverstanden, dass der Zeugnistyp zusammen mit der Verfügung der in-

tegrativen Sonderschulung festgelegt wird? 

5. Sind Sie mit den Vorschlägen zum Einsatz der Beobachtungs- und Beurteilungsinstru-

mente in Tabelle 1 einverstanden? 

6. Haben Sie Bemerkungen zu den vorgeschlagenen Änderungen des Beurteilungsregle-

ments? 

 

Richten Sie Ihre Antwort bis 15. März 2014 mit dem dafür vorgesehenen Formular an: 

 

Bildungs- und Kulturdirektion 

Vernehmlassung Zeugnis Sonderpädagogik 

Klausenstrasse 4 

6460 Altdorf 

peter.horat@ur.ch 

 

Wir danken Ihnen bestens für Ihre wertvolle Mitarbeit. 

 

 

Freundliche Grüsse 

 

Bildungs- und Kulturdirektion 

 

 

 

Beat Jörg, Regierungsrat 

 

 

 

Geht an: 

- Schulräte und Kreisschulräte (inkl. Heilpädagogisches Zentrum) 

- Vereinigung Schulleiterinnen und Schulleiter Uri (VSL) 

- Verein Lehrerinnen und Lehrer Uri (LUR)  

- Konferenz für Behindertenfragen (KOBUR), c/o Pro Infirmis, Dätwylerstrasse 15, Altdorf 

 

- Mitglieder des Erziehungsrates (mit Unterlagen) 

mailto:peter.horat@ur.ch

